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I. Allgemeines

Die in dieser Ordnung verwendeten Funktionsbe-
zeichnungen gelten fiir Frauen und Minner glei-
chermaBen.

Im Studiengang Architektur kann nur der Lei-
stungsnachweise und/oder Fachpriifungen erbrin-
gen, der im Studiengang Architektur immatrikuliert
ist.

§ 1 Zweck der Diplompriifung

Die Diplompriifung bildet den ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluf des Diplomstudienganges Ar-
chitektur. Durch die Diplomprifung soll festgestelit
werden, ob der Kandidat die Zusammenhénge sei-
nes Faches versteht, die Fahigkeit besitzt, wissen-
schaftliche Methoden und Erkenntnisse kritisch
anzuwenden, gestalterisch selbstindig zu arbeiten
und die fiirr den Ubergang in die Berufspraxis not-
wendigen griindlichen Fachkenntnisse erworben hat.

§ 2 Diplomgrad

Ist die Diplompriifung bestanden, verleiht die Fa-
kultidt Architektur und Bauingenieurwesen der
Brandenburgischen Technischen Universitit Cott-
bus den akademischen Grad "Diplomingenieurin”
bzw. "Diplomingenieur", abgekiirzt "Dipl.-Ing.".

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang
des Lehrangebotes

(1) Die Regelstudienzeit, betragt zehn Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in

- ein Grundstudium und

- ein Hauptstudium.
Die Regelstudienzeit des Grundstudiums betrigt
einschlieBlich der Ablegung der Diplom-Vorprii-
fung vier Semester. Die Regelstudienzeit des
Hauptstudiums betrigt einschlieBlich der Diplom-
priifung sechs Semester.

(3) Der zeitliche Gesamtumfang der fiir den er-
folgreichen AbschluB des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlbereich
betrigt 198 Semesterwochenstunden.

Davon entfallen auf den Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich:

1. des Grundstudiums 103 SWS

2. des Hauptstudiums 95 SWS.

Das fachiibergreifende Studium umfaft davon 12
Semesterwochenstunden. Facher die bereits im
Pflichtbereich des Fachstudiengangs Architektur
vorgesehen sind oder aus dem Wahlpflichtbereich
des Fachstudiengangs Architektur gewihlt wurden,
kénnen im fachibergreifenden Studium nicht ge-
wihlt werden. Das Lehrangebot des fachiibergrei-
fenden Studiums wird vom Zentrum fiir Technik
und Gesellschaft organisiert.

(4) Wird die Studienzeit im Grundstudium um
2 Semester, im Hauptstudium um 4 Semester iiber-
schritten, ist der Student zu einer persénlichen Stu-
dienberatung einzuladen. Die Teilnahme ist fur den
Studenten verbindlich. In der Studienberatung wird
gemeinsam und einvemehmlich mit dem Studenten
ein verbindlicher Studienzeitplan aufgestellt. Bei
Nichteinhaltung erlischt der Priifungsanspruch.

(5) Die Dauer der berufspraktischen Ausbildung
betrigt 18 Wochen. Davon sind 10 Wochen im
Hauptstudium in der vorlesungsfreien Zeit zu lei-
sten (Biiropraktikum). Mindestens 8 Wochen der
berufspraktischen Ausbildung (Grundpraktikum)
sind in der Regel vor Aufnahme des Studiums zu
erbringen, jedoch spétestens vor Ablegung der letz-
ten Vordiplomspriifung nachzuweisen.

§ 4 Aufbau der Priifungen, Priifungsfristen

(1) Der Diplompriifung geht die Diplom-
Vorprifung voraus. Das Grundstudium wird durch
die Diplom-Vorprifung abgeschlossen. Die Di-
plomvorpriifung besteht aus prifungsrelevanten
Studienleistungen (PRSt) und Fachpriifungen (FP).
Die Diplompriifung besteht aus priffungsrelevanten
Studienleistungen (PRSt), Fachprifungen (FP) und
der Diplomarbeit. Priifungsvorleistungen (PVL)
und Leistungsnachweise (LN) sind in der Regel
Voraussetzung zur Teilnahme an den Fachprifun-
gen.

Fachpriifungen kénnen durch priifungsrelevante
Studienleistungen (PRSt) ersetzt werden, sofem
diese nach Anforderungen und Verfahren den Fach-
prifungen gleichwertig sind.
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Es handelt sich in der Regel um zeichnerische
und/oder schrftliche Studienleistungen deren An-
fertigung einen lingeren Zeitraum erfordert, als in
Priifungssituationen tblicherweise eingerdumt wer-
den kann.

Auf die prifungsrelevanten Studienleistungen
(PRSt) finden insbesondere die Vorschriften iber
die Bewertung und die Wiederholung von Fachprii-
fungen (§§ 14 und 15) Anwendung. Die Fachprii-
fungen der Diplomprifung kénnen nicht vollstandig
durch priifungsrelevante Studienleistungen (PRSt)
ersetzt werden (s. Anlage 2).

Fachpriffungen sind Priifungsleistungen in einem
Prifungsfach oder in einem fachiibergreifenden
Priifungsgebiet. Zur Zulassung an priifungsrelevan-
ten Studienleistmgen (PRSt) und Fachprifungen
kénnen Studienleistungen einzelner, in der Regel
semesterbezogener, Lehrveranstaltungen verlangt
werden.

(2) Die Diplom-Vorprifung wird in der Regel im
AnschluB an die Lehrveranstaltungen des ersten
Studienabschnittes (Grundstudium), die Diplomprii-
fung 1m Anschlu8 an die Lehrveranstaltungen des
zweiten Studienabschnittes (Hauptstudium) durch-
gefiihrt. Eine Teilung der Diplom-Vorpriifung und
der Diplomprifung in mehrere Priifungsabschnitte
1st moglich.

Fachpriiffungen konnen studienbegleitend in den
festgesetzten  Prifungszeitrdumen abgenommen
werden (vorgezogene Fachpriifungen), wenn die
Lehrinhalte des Priifungsfaches in dem fur das
Grund- bzw. Hauptstudium vorgesehenen vollen
Umfang vermittelt worden sind. Mit dem Erwerb
von Priifungsvorleistungen (PVL) im Hauptstudium
der Fachgruppen 3. Entwerfen und 4. Konstruktion,
Technik und Baudurchfithrung kann nicht begonnen
werden, bevor das Vordiplom erlangt ist. Uber
Ausnahmen entscheidet der PrifungsausschuB8 auf
Antrag des Studenten.

(3) Zu Beginn und am Ende der Vorlesungszeit
jedes Semesters sind Meldefristen und die Prii-
fungszeitraume von jeweils vier Wochen Dauer
vorzusehen, die sich in der Regel hochstens zwei
Wochen mit der Vorlesungszeit iiberschneiden diir-
fen. Die genauen Termine werden vom Priifungs-
ausschuB gemaB § 5 festgelegt. Die Fristen sind so
festzusetzen, daB die Diplom-Vorprifung in der
Regel zum Ende des 4. Semesters und die Diplom-
prifung innerhalb der Regelstudienzeit vollstindig
abgelegt werden konnen. Die Prifungen konnen
auch vor Ablauf der festgelegten Fristen abgelegt
werden, sofern die fir die Zulassung zur Prifung

erforderlichen Studienleistungen gemaB §§ 9 und 10
nachgewiesen werden. Fur prifungsrelevante Stu-
dienleistungen (PRSt) gelten sinngemiB die gleichen
Fristen wie fiir die Fachprifungen. Prifungen au-
Berhalb der Priifungszeitridume konnen in begriinde-
ten Ausnahmefillen auf Antrag des Studenten im
Einvernehmen mit dem Prifer durchgefiihrt werden.
Der PriifungsausschuB ist hieriiber zu informieren.

(4) Der PriifungsausschuB hat sicherzustellen, da
Studien- und Priifungsleistungen in den festgesetz-
ten Zeitraumen abgelegt werden konnen. Zu diesem
Zweck soll der Kandidat rechtzeitig, d.h. zu Beginn
jeder Lehrveranstaltung, sowohl {iber Art und Zahl
der zu erbringenden Studien- und Prifungsleistun-
gen, als auch tber die Termine, zu denen sie zu
erbringen sind, ebenso tiber den Aus- und Abgabe-
zeitpunkt der Diplomarbeit informiert werden.

(5) Der Priffungsanspruch bleibt bis Ende des
sechsten Semesters bestehen, das auf dasjenige
folgt, in dem die Beendigung des Fachstudiengangs
erfolgte, sofern die fur das jeweilige Prifungsfach
erforderlichen Prifungsvoraussetzungen vor der
Beendigung erbracht worden sind.

§ 5 Prifungsausschufl

(1) Fur die Organisation der Prifung und die
Wahmehmung der durch die Priffungsordnung zu-
gewiesenen Aufgaben ist ein PriifungsausschuB zu
bilden. Der PriifungsausschuB besteht aus fiinf
Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

3 Professoren

1 wissenschaftlicher Mitarbeiter

1 Student

Die Amtszeit der Mitglieder des Priifungsausschus-
ses betragt in der Regel zwei Jahre, fir das studen-
tische Mitglied ein Jahr, Wiederwahl ist méglich.
Die studentischen Mitglieder des Priffungsaus-
schusses miissen das Grundstudium abgeschiossen
haben.

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, die weite-
ren Mitglieder des Priifungsausschusses sowie de-
ren Stellvertreter werden von der Fakultit Architek-
tur und Bauingenieurwesen bestellt. Die Professo-
ren verfligen mindestens Gber die absolute Mehrheit
der Stimmen. Soweit Entscheidungen die Bewer-
tung, von Priifungsleistungen betreffen, haben stu-
dentische Mitglieder nur beratende Stimme.
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(3) Der PrifungsausschuB achtet darauf, daB die
Bestimmungen der Prifungsordnung eingehalten
werden. Er berichtet regelmiBig dem Fakultitsrat
itber die Entwicklung der Priffungs- und Studienzei-
ten einschlieBlich der tatsichlichen Bearbeitungszei-
ten fiir die Diplomarbeit sowie iiber die Verteilung
der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in ge-
eigneter Weise durch die Hochschule offenzulegen.
Der Prifungsausschu8 gibt Anregungen zur Re-
form der Studienordnung, der Studienplédne und der
Prisfungsordnung. Der PrufungsausschuB kann
durch BeschluB Aufgaben auf seinen Vorsitzenden
iibertragen. Mitglieder des Prifungsausschusses
kénnen Zustindigkeiten desselben nicht wahmmeh-
men, wenn sie selbst Beteiligte der Prifungsangele-
genheiten sind.

(4) Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben
das Recht, der Abnahme von Priifungen beizuwoh-

nen.

(5) Die Mitglieder des Prifungsausschusses und
deren Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwie-
genheit; sofern sie nicht im &ffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

§ 6 Priifer und Beisitzer

(1) Der Prifungsausschufl bestellt die Priifer und
die Beisitzer. Er bestellt die Ausgebenden der Di-
plomarbeit gemiB §19 Abs. 2. Er kann die Bestel-
lung dem Vorsitzenden tbertragen. Zu Priifem
dirfen nur Professoren und andere nach § 14
Abs. 4 BbgHG priifungsberechtigte Personen be-
stellt werden, die, sofern nicht zwingende Griinde
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf
das sich die Priiffung bezieht, eine eigenverantwort-
liche, selbstindige Lehrtitigkeit ausgeiibt haben.
Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die
entsprechende Diplompriifung oder eine vergleich-
bare Priifung abgelegt hat.

(2) Fir die mimdlichen Priifungen kann der Kan-
didat die jeweiligen Prifer oder eine Gruppe von
Prifem vorschlagen. Der Vorschlag begriindet
keinen Anspruch. Sind mehrere Priifungsberechtigte
fir ein Priifungsfach vorhanden, hat der Kandidat
das Recht, unter diesen einen als Priifer fiir die
mindliche Prifung vorzuschlagen. Aus wichtigem
Grund, insbesondere iibermiBiger Priifungsbela-
stung des vorgeschlagenen Priifers, kann der Pril-
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fungsausschuB von dem Vorschlag des Kandidaten
abweichen.

(3) Der Vorsitzende des Priifungsausschusses
sorgt dafiir, daB dem Kandidaten die Namen der
Priifer rechtzeitig bekanntgegeben werden.

(4) Solite ein Priifer aus zwingenden und nicht
vorhersehbaren Grinden Prifungen micht oder nur
mit erheblichen Terminverschiebungen abnehmen
konnen, kann der PrifungsausschuB einen anderen
Priifer benennen bzw. Abweichungen von den Prii-
fungsterminen gestatten. Der vorgeschlagene Priifer
kann unter Angabe von Griinden beim Priifungs-
ausschul beantragen, einen anderen Priifer zu be-
nennen.

(5) Fur die Priffer und Beisitzer gilt § 5 Abs. 5
entsprechend.

§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studi-
en- und Prifungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungs-
leistungen im Studiengang Architektur an einer
Universitit oder einer gleichgestellten Hochschule
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
werden ohne Gleichwertigkeitspriiffung anerkannt.
Dasselbe gjlt fiir Diplomvorprifungen. Soweit die
zur Anerkennung vorgelegte Diplom-Vorprifung
Facher nicht enthilt, die an der BTU Cottbus Ge-
genstand der Diplom-Vorpriffung, nicht aber der
Diplompriifung sind, ist emne Anerkennung mit
Auflagen méglich. Die Anerkennung von Teilen der
Diplompriifung kann versagt werden, wenn mehr
als die Hilfte der Fachpriifungen oder die Diplom-
arbeit anerkannt werden soll.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungs-
leistungen in anderen Studiengiingen werden aner-
kannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist.
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzei-
ten, Studienleistungen und Priifungsleistungen in
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen des Ar-
chitekturstudiums an der Brandenburgischen Tech-
nischen Universitit Cottbus im wesentlichen ent-
sprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich,
sondem eine Gesamtbewertung vorzunehmen.
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Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien-
leistungen und Priifungsleistungen, die auBerhalb
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengeset-
zes erbracht wurden, sind die von der Kultusmini-
sterkonferenz  und  Hochschulrektorenkonferenz
gebilligten Aquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften
zu beachten.

(3) Kann die Gleichwertigkeit von Leistungen
nicht festgestellt werden, so bestimmt der Priifungs-
ausschuB, ob eine Erginzungsprifung erforderlich
ist. Hieriiber erteilt das Priifungsamt auf Veranlas-
sung des Priifungsausschusses dem Studenten einen
schriftlichen Bescheid mit Begriindung und Rechts-
behelfsbelehrung.

(4) Den Studierenden, die an einer Fachhochschule
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
ein Diplom der Fachrichtung Architektur erworben
haben und an die BTU Cottbus wechseln, kann die
Diplom-Vorprifung bei Nachweis der Gleichwer-
tigkeit erlassen werden. Eine Anerkennung mit
Auflagen ist méglich. Dartiber hinaus kénnen
gleichwertige Studien- und Prifungsleistungen in-
dividuell anerkannt werden.

(5) Fir Studienzeiten, Studienleistungen und Pri-
fungsleistungen in staatlich anerkannten Femstudi-
en gelten die Absitze 1 und 2 entsprechend. Ab-
satz 2 gilt auBerdem fiir Studienzeiten, Studien- und
Prifungsleistungen an anderen Bildungseimnrichtun-
gen, insbesondere an staatlichen oder staatlich an-
erkannten Berufsakademien.

(6) Einschlagige berufspraktische Tatigkeiten wer-
den anerkannt.

(7) Werden Studien- und Priffungsleistungen aner-
kannt, sind die Noten - soweit die Notensysteme
vergleichbar sind - zu tibemehmen und nach MaB-
gabe der ortlichen Prifungsordnungen in die Be-
rechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei nicht
vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk
"bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der
Anerkennung im Zeugnis ist zuldssig.

(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absét-
ze 1 und 2 sowie 5 und 6 besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anerkennung. Die Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungslei-
stungen, die im Geltungsbereich des Hochschui-
rahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts-

wegen. Der Student hat die fiir die Anrechnung
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(9) Arbeitsergebnisse, die im Aufirag Dritter
und/oder gegen Entgelt durchgefiihrt wurden, kén-
nen nicht als Studien- und Prifungsleistungen aner-
kannt werden.

Ausgenommen hiervon sind Architekturwettbewer-
be oder dhnliche mit Belohnungen verbundene Gut-
achtertitigkeiten, bei denen Studenten zugelassen
sind, bzw. eingeladen wurden, sofern dafiir Sorge
getragen ist, daB vor der Bearbeitung der Priifer die
Arbeitsinhalte als Studienarbeit (Projekt) anerkennt
und die Preisgelder und sonstigen Belohmngen
vollstandig an die studentischen Preistriger ausge-
hindigt wurden. Der Nachweis obliegt dem Priifer.
Angemessene Kostenbeteiligungen Dritter zur Vor-
bereitung, Durchfithrung und Nachbereitung der
Verfahren sind hiervon ausgenommen.

§ 8 Versiummis, Riicktritt, Tauschung,
Ordnungsverstof

(1) Eine Prifungsleistung gilt als mit "nicht aus-
reichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu
einem Prifungstermin ohne triftige Grinde nicht
erscheint oder wenn er nach Beginn der Priiffung
ohne triftige Grinde von der Priffung zuriicktritt.
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Priifungslei-
stung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird.

(2) Die fiir den Riicktritt oder das Versdumnis
geltend gemachten Griinde miissen dem Priifungs-
ausschuB unverziiglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des
Kandidaten kann die Vorlage eines drztlichen Atte-
stes verlangt werden. Erkennt der Prufungsaus-
schuB die Grinde an, so wird ein neuer Termin
anberaumt. Die bereits vorliegenden Priifungser-
gebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis semer
Prifungsleistung durch Tduschung oder Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt
die betreffende Priifungsleistung als mit “nicht aus-
reichend” (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den
ordnungsgemiBen Ablauf der Priifung stért, kann
von dem jeweiligen Priifer oder Aufsichtfiihrenden
von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausge-
schlossen werden, in diesem Fall gilt die betreffende
Priifungsleistung mit "nicht ausreichend" bewertet.
In schwerwiegenden Fillen kann der Priifungsaus-
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schuff den Kandidaten von der Erbringung weiterer
Priifungsleistungen ausschlieBen.

(4) Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von
14 Tagen nach dem Priifungstermin verlangen, daB
die Entscheidungen nach Absatz 3, Satz 1 und 2
vom Prifungsausschufl tberprift werden. Bela-
stende Entscheidungen sind dem Kandidaten unver-
ziglich schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

IL. Diplom-Vorpriifung
§ 9 Zulassung

(1) Zur Diplom-Vorpriifung kann nur zugelassen
werden, wer

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife,
einer einschligigen fachgebundenen Hochschulreife
oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der zu-
standigen staatlichen Stelle als gleichwertig aner-
kannte Zugangsberechtigung besitzt,

2. eine nach der Praktikumsordnung vorgegebene
berufspraktische Ausbildung erfolgreich abgeleistet
hat,

3. den Nachweis der Immatrikulation im Studien-
gang Architektur an der Brandenburgischen Tech-
nischen Universitit Cottbus besitzt,

4. die in der Priufungsordnung geforderten Voraus-
setzungen fir die Zulassung zur Priifung, insbeson-
dere die nach Art und Zahl vorgeschriebenen Prii-
fungsvorleistungen erbracht hat,

5. seinen Prifungsanspruch gem. § 3 Abs. 4 und
gem. § 4 Abs. 5 nicht verloren hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-
Vorprifung ist vom Studenten mit der Anmeldung
zur ersten Priifung der Diplom-Vorpriifung schrift-
lich zu stellen. Dem Antrag sind beizufiigen:

1. die Nachweise tiber das Vorliegen der in Abs. 1
genannten Zulassungsvoraussetzungen,

2. das Studienbuch,

3. eine Erklarung dariiber, ob der Kandidat bereits
eine Diplom-Vorpriifung im Studiengang Architek-
tur bzw. einem verwandten Studiengang an einer
Universitdt oder gleichgestellten Hochschule im
Geltungsbereich des  Hochschulrahmengesetzes
endgiiltig nicht bestanden hat oder ob er sich in
einem Prufungsverfahren befindet,

4. eine Bescheinigung der Fakultit dber die ord-
nungsgemife Ablegung der berufspraktischen Té-
tigkeit (Vorlage zum Zeitpunkt der Diplom-
Vorpriifung).

(3) Ist es dem Kandidaten nicht méglich, eine nach
Absatz 2, Satz 2 erforderliche Unterlage in der
vorgeschriebenen Weise beizufiigen, kann der Prii-
fungsausschuf gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu fihren.

§ 10 Zulassungsverfahren

(1) Uber die Zulassung entscheidet der Priffungs-
ausschuf.

(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden,
wenn

1. diein § 9 Absatz 1 genannten Voraussetzungen
nicht erfiillt sind,

2. die Unterlagen nicht vollstindig sind oder

3. der Kandidat die Diplom-Vorpriifung oder die
Diplompriifung in demselben oder in einem ver-
wandten Studiengang endgiiltig nicht bestanden hat
oder

4. der Kandidat sich in demselben oder in einem
verwandten Studiengang in einem Priifungsverfah-
ren befindet oder

5. der Prifungsanspruch erloschen ist.

§ 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-
Vorpriifung

(1) Durch die Diplom-Vorpriifung soll der Kandi-
dat nachweisen, daB er das Ziel des Grundstudiums
erreicht hat und daB er insbesondere die inhaltlichen
Grundlagen seines Faches, ein methodisches In-
strumentarium und eine systematische Orientierung
erworben hat, die erforderlich sind, um das Studium
mit Erfolg fortzusetzen.

(2) Zu den Fachpriifungen der Diplom-Vorpri-
fung kann zugelassen werden, wer die notwendigen
Priifungsvorleistungen (PVL) und aus den sechs
Fachergruppen insgesamt neun priifungsrelevante
Studienleistungen (PRSt) erbracht hat. (s. Anla-
ge2)

Fir die Ficher 2.1 und 2.2 sowie 4.6 und 4.7 sind
facheriibergreifende priifungsrelevante Studienlei-
stungen (PRSt) zu erbringen. (s. Anlage 2)

Die Diplomvorpriifung besteht aus funf Fachpri-
fungen gemaB Anlage 2.

(3) Gegenstand der Fachpriifungen sind die Stoff-
gebiete der den Prifungsfachem nach MaBgabe der
Studienordnung, zugeordneten Lehrveranstaltungen.
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(4) Macht der Kandidat durch ein &rztliches
Zeugnis glaubhaft, dal er wegen linger andauem-
der oder stindiger kérperlicher Behinderung nicht in
der Lage ist, die Prifung ganz oder teilweise in der
vorgesehenen Form abzulegen, hat der Vorsitzende
des Priifungsausschusses dem Kandidaten zu ge-
statten, gleichwertige Priffungsleistungen in einer
anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt fir
Studienleistungen.

§ 12 Klausurarbeiten und sonmstige schriftli-
che Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und/oder sonstigen
schriftlichen und zeichnerischen Arbeiten soll der
Kandidat nachweisen, daB er in begrenzter Zeit und
mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gingigen Me-
thoden seines Faches ein Problem erkennen und
Wege zu einer Losung finden kann. Es ist méglich,
dem Kandidaten Themen zur Auswahl zu geben.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche und
zeichnerische Arbeiten, deren Bestehen Vorausset-
zung fir die Fortsetzung des Studiums sind
(priufungsrelevante Studienleistungen (PRSt)), sind
in der Regel von zwei Priifem zu bewerten. Das
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht iiber-
schreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit fir eine Klausurarbeit
betragt je SWS des jeweiligen Faches etwa 30 Mi-
nuten, jedoch nicht mehr als insgesamt vier Stun-
den.

(4) Die zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig
vor Beginn der Pritfungen bekanntzugeben.

(5) Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums kon-
nen nur nach erfolgreichem AbschluB des Vordi-
ploms begonnen werden. (Ausnahmen regelt auf
Antrag des Studenten der PrirfungsausschuBl)

§ 13 Miindliche Priiffungen

(1) In den miindlichen Priifungen soll der Kandidat
nachweisen, daB er die Zusammenhinge des Pri-
fungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen
in diese Zusammenhinge einzuordnen vermag.
Durch die miindlichen Priifungen soll ferner festge-
stellt werden, ob der Kandidat tber breites Grund-
lagenwissen verfiigt. Es ist moglich, daBl vom Kan-

didaten benannte eingegrenzte Themen (Vertie-
fungsgebiete) gepriift werden.

(2) Miindliche Priifungen werden in der Regel vor
mindestens zwei Priffern (Kollegialpriffung) oder
vor einem Priifer in Gegenwart eines sachkundigen
Beisitzers als Gruppenpriifung oder als Einzelpri-
fung abgelegt.

Hierbet wird jeder Kandidat grundsitzlich nur von
emem Priifer gepriift. Vor der Festsetzung der Note
gemiB § 14 Abs. 1 hort der Priifer die anderen an
einer Kollegialpriifung mitwirkenden Priifer.

(3) Die Dauer der miindlichen Prifung betrigt je
Kandidat und Fach mindestens 15, héchstens 30
Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstinde und Ergebnisse
der miindlichen Priifungen sind in einem Protokoll
festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten
jeweils im AnschluB an die miindliche Priifung be-

kanntzugeben.

(5) Studenten, die sich in einem spiteren Pri-
fungstermin der gleichen Priifung unterziehen wol-
len, sollen nach MaBigabe der raumlichen Verhilt-
nisse als Zuhérer zugelassen werden, es sei denn,
der Kandidat widerspricht.

Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Priifungsergebnisse
an die Kandidaten.

§ 14 Bewertung der Priifungsleistungen, Bil-
dung der Noten und Bestehen der Di-
plom-Vorprifung

(1) Die Noten fiir die einzelnen Priifungsleistungen
werden von den jeweiligen Priifern festgesetzt. Fiir
die Bewertung der Priifungsleistungen sind folgende
Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;

2=gut = eine Leistung, die ertheblich iber
den durchschnittlichen Anforderimgen
Liegt;

3 =befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen
Anforderumgen entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel
noch den Anforderungen geniigt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher
Mingel den Anforderungen nicht
mehr geniigt.
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Zur differenzierten Bewertung der Priifungsleistun-
gen konnen Zwischenwerte durch Emiedrigen oder
Erhohen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet wer-
den; die Noten 0,7; 4,3 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen.

Der Schliissel gilt auch fiir gegebenenfalls zu beno-
tende Studienleistungen.

(2) Eine Fachpriffung ist bestanden, wenn die
Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist. Be-
steht eine Fachpriifung aus mehreren Priifungslei-
stungen, errechnet sich die Fachnote aus dem
Durchschnitt der Noten der einzelnen Priifungslei-
stungen. Jede einzelne Prifungsleistung muB fir
sich bestanden sein. Bei Nichtbestehen braucht nur
die Einzelpriifung wiederholt werden.

Die Fachnote lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = se¢hr gut

bei einem Durchschnitt iiber 1,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt iiber 2,5 bis 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt fiber 3,5 bis 4,0 = ausreichend

bei einem Durchschnitt Gber 4,0 = nicht ausreichend

(3) Die Diplom-Vorpriiffung ist bestanden, wenn
samtliche Fachpriiffungen bestanden sind. Die Ge-
samtnote der bestandenen Diplom-~Vorprifung er-
rechnet sich entsprechend der prozentualen Einzel-
aufgliederung nach Anlage 3.

Die Gesamtnote einer bestandenen Diplom-
Vorpriifung lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5
bei einem Durchschnitt itber 1,5 bis 2,5 = gut
bei einem Durchschnitt iiber 2,5 bis 3,5 = befriedigend
bei einem Durchschnitt iber 3,5 bis 4,0 = ausreichend

= gehr gut

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamt-
note wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma beriicksichtigt; alle weiteren Stellen werden
chne Rundung gestrichen.

§ 15 Wiederholung der Diplom-Vorprifing

(1) Die Diplom-Vorpriifung kann jeweils in den
Fichern, in denen sie nicht bestanden ist oder als
nicht bestanden gilt, bis zu zweimal wiederholt
werden. Zweite Wiederholungspriifungen sind als
miindliche Prifung geméB § 13 durchzufiihren. Auf
Antrag des Kandidaten ist ein Professor Beisitzer.
Fehlversuche den anderen Hochschulen sind anzu-
rechnen. Die Wiederholung einer bestandenen Prii-
fung ist nicht zuldssig.
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(2) Wird eine Teilpriufung nicht bestanden, so ist
nur diese Teilprifung zu wiederholen.

(3) Wiederholungspriifungen sollen spitestens im
Rahmen der Priffungstermine des jeweils folgenden
Semesters abgelegt werden.

Der Priifungsanspruch erlischt bei Versiumnis der
Wiederholungsfrist, es sei denn, der Kandidat hat
das Versdumnis nicht zu vertreten. In besonderen
Fillen kann der PrifungsausschuB8 auf Antrag des
Kandidaten und nach Anh6rung des zustindigen
Priifers einen spiteren Termin festlegen.

(4) Hat sich der Kandidat einer Wiederholungs-
prifung unterzogen, gelten die bei der Wiederho-
lung erteilten Noten.

§ 16 Zeugnis

(1) Uber die bestandene Diplom-Vorprifing ist
moglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis
auszustellen, das die in den Fachpriifungen erzielten
Noten, die Noten der prifungsrelevanten Studien-
leistungen (PRSt) und die Gesamtnote enthilt. Das
Zeugnis ist von dem Vorsitzenden des Priifungsaus-
schusses zu unterzeichnen.

(2) Ist die Diplom-Vorpriiffung nicht bestanden
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt der Vor-
sitzende des Priifungsausschusses dem Kandidaten
hiertiber einen schriftlichen Bescheid, der auch dar-
iiber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und innerhalb welcher Frist Pri-
fungsleistungen der Diplom-Vorpriifung wiederholt
werden kénnen.

(3) Der Bescheid iiber die nicht bestandene Di-
plom-Vorpriffung ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen.

(4) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprifung
nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schrift-
liche Bescheinigung ausgestellt, die erbrachte Pri-
fungsleistungen und deren Noten sowie die zur Di-
plom-Vorpriifung noch fehlenden Priifungsleistun-
gen enthilt und Erkennen li8t, daB die Diplom-
Vorprifung nicht bestanden ist.



Seite 10 Amitsblatt der Brandenburgischen Techmischen Universitat Cottbus 05/1996 12.08.1996

II. Diplompriifung
§ 17 Zulassung

(1) Zur Diplomprifung kann nur zugelassen wer-
den, wer

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife,
einer einschligigen fachgebundenen Hochschulreife
oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der zu-
stindigen staatlichen Stelle als gleichwertig aner-
kannte Zugangsberechtigung besitzt,

2. einen Nachweis der Immatrikulation im Studien-
gang Architektur besitzt,

3. die Diplom-Vorprifung im Studiengang Archi-
tektur oder in einem verwandten Studiengang an
einer Universitit oder gleichgestellten wissenschaft-
lichen Hochschule im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes bestanden und eine gemalB § 7
Abs. 3 als gleichwertig angerechnete Prifungslei-
stung erbracht hat,

4. die erforderlichen Studienleistungen (Scheine,
Projektnachweise, Teilnahme an Klausuren o0.4.)
nach Anlage 2 erbracht hat; hierbei ist zu beriick-
sichtigen, da3 von den vier thematisch verschiede-
nen Entwurfs-/Projektarbeiten und den funf Kurz-
zeitentwiirfen nur héchstens jeweils zwei bel einem
Fachvertreter anzufertigen sind und jeweils nur eine
stidtebauliche Aufgabenstellung umfassen muB,

5. eine nach der Studienordnung erforderliche be-
rufspraktische Ausbildung erfolgreich abgeleistet
und nachgewiesen hat.

(2) Zur Diplomarbeit kann nur zugelassen werden,
wer die Fachpriifungen laut § 18 bestanden hat.

(3) Im Gbrigen gelten § 9 Abs. 1 und § 10 entspre-
chend.

§ 18 Umfang und Art der Diplompriifung

(1) Die Diplompriifung besteht aus sieben prii-
fungsrelevanten Studienleistungen (PRSt), sieben
Fachpriffungen und der Diplomarbeit gemiB Anla-

gel.

(2) Macht ein Kandidat durch ein drztliches Attest
glaubhaft, daB er wegen standiger korperlicher Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Priffung ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen,
kann der Vorsitzende des Prifungsausschusses
gestatten, gleichwertige Priifungsleistungen in einer
anderen Form zu erbringen.

§ 19 Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prifungsarbeit, die
die wissenschaftliche Ausbildung abschlieft. Sie
soll zeigen, dafl der Kandidat in der Lage ist, sich
innerhalb einer vorgegebenen Frist mit einem Ent-
wurfsthema aus dem Fach Architektur kritisch,
selbstindig auseinanderzusetzen und es nach
kiinstlerischen und wissenschaftlichen Methoden
und unter Beachtung architektonischer Aspekte zu
bearbeiten und zu 16sen.

(2) Die Diplomarbeit kann von den in Lehre und
Forschung titigen, an der BTU Cottbus prifungs-
berechtigten Professoren und anderen nach § 14
Abs. 4 BbgHG priifberechtigten Personen ausgege-
ben werden. Der Priifungsausschufl bestellt zwei
Priifer der Diplomarbeit, den Betreuer der Diplom-
arbeit und einen weiteren. Soll die Diplomarbeit in
emner Einrichtung auBlerhalb der Hochschule durch-
gefithrt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
des Vorsitzenden des Prifungsausschusses. Dem
Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, fiir das The-
ma der Diplomarbeit Vorschlige zu machen.

(3) Die Meldung zur Diplomarbeit erfolgt iiber
das Prifungsamt schrifilich beim Prifungsaus-
schuBB. Auf Antrag sorgt der Vorsitzende dafir, da
ein Kandidat rechtzeitig ein Thema fiir eine Di-
plomarbeit erhilt. Die Ausgabe des Themas der
Diplomarbeit erfolgt {iber den Prifungsausschufl.
Thema und Zeitpunkt der sind aktenkundig zu ma-
chen.

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer
Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Priifungsleistung zu bewertende Anteil des einzel-
nen Kandidaten auf Grund objektiver Kriterien
deutlich zu unterscheiden und zu bewerten ist und
die Anforderungen nach Abs. 1 erfulit.

(5) Die Bearbeitungszeit fiir die Diplomarbeit darf
12 Wochen nicht tiberschreiten. Thema und Aufga-
benstellung der Diplomarbeit mussen so lauten, da
die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten
werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur
innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungs-
zeit zuriickgegeben werden.
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§ 20 Annahme und Bewertung der Diplom-
arbeit

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemiB beim Aufga-
bensteller abzuliefem. Der Abgabezeitpunkt ist
aktenkundig zu machen. Die vorgelegten Teile der
Diplomarbeit sind zu kennzeichnen. Bei der Abgabe
der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu
versichemn, daB er seine Arbeit, bei einer Gruppen-
arbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil
der Arbeit, selbstindig verfaBt und keine anderen,
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat.

(2) Die Diplomarbeit wird durch die gemaB § 19
Abs. 2 bestellten Priifer bewertet. Weiterhin wird
eine Disputation der Diplomarbeit durchgefiihrt, in
der der Diplomand seine Diplomarbeit einer Prii-
fungskommission vorstellt. Die Priifungskommissi-
on besteht aus drei werteren Prifungsberechtigten
und mit beratender Stimme zwei Vertretern des
Mittelbaus. Die Priifer der Diplomarbeit nehmen an
der Disputation teil. Die Disputation findet 6ffent-
lich statt, es set denn, der Diplomand wiinscht den
AusschluB der Offentlichkeit. Die Prifungskom-
mission benotet die Disputation. Die Note der Di-
plomarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der zwei Einzelbewertungen der Diplomarbeit
und den drei Einzelbewertungen der Prifungsko-
mission zur Disputation.

(3) Die bewertete Arbeit wird dem Verfasser nach
AbschluB der Diplomprifung zur Verfiigung ge-
stelit. Er ist verpflichtet, die Arbeit drei Jahre auf-
zubewahren und auf Verlangen jederzeit der BTU
Cottbus vorzulegen. .

(4) Ein Exemplar jeder Diplomarbeit ist vom
Kandidaten in verkleinerter Form, einschl. Modell-
foto, dem Institut Entwerfen zur Archivierung ge-
bunden zu iibergeben.

§ 21 Klausurarbeiten, sonstige schriftliche/
zeichnerische Arbeiten und miindliche
Priifungen

Fir die schriftlichen und miindlichen Priifungen
gelten die §§ 12 und 13 entsprechend.
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§ 22 Zusatzficher

(1) Der Kandidat kann sich im Rahmen der Di-
plom-Vorpriifung bzw. der Diplompriifung, auBer
in den durch diese Priifungsordnung vorgeschriebe-
nen Féichem, noch in maximal 3 weiteren an der
BTU Cottbus angebotenen Priifungsfichemn (Zu-
satzfacher) prifen lassen.

(2) Die Ergebnisse dieser Priifungen in Zusatzfi-
chem werden auf Antrag des Kandidaten an den
PriifungsausschuB8 in das Zeugnis eingetragen, je-
doch bei der Berechnung der Gesamtnote nicht be-
ricksichtigt.

(3) Die Prifungen in den Zusatzfachem unterlie-
gen den Bestimmungen des Studienganges, deren
Teil sie sind.

(4) Eine Prifungsanmeldung fiir ein Zusatzfach
hat spéatestens vor AbschluB der letzten vorge-
schriebenen Priifungsleistung zu erfolgen.

§ 23 Bewertung der Priifungsleistungen,
Bildung der Noten und Bestehen der
Diplompriifung

(1) Fur die Bewertung der einzelnen Prifungslei-
stungen und der Diplomarbeit sowie fiir die Bildung
der Fachnoten und der Gesamtnote gilt § 14 ent-
sprechend. Die Diplompriifung ist auch dann nicht
bestanden, wenn die Diplomarbeit mit der Note
"nicht ausreichend” bewertet worden ist.

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote werden die
Diplomarbeit und die anderen Priifungsteile und
Leistungsnachweise wie in Anlage 3 dargestellt
gewichtet.

Alle Leistungen miissen mindestens mit ,aus-
reichend” bewertet sein.

(3) Bei iiberragenden Leistungen kann das Ge-
samturteil "Mit Auszeichnung bestanden” erteilt
werden.

(4) Begrindete Grenzfille berit der Prifungsaus-
schuB und bestitigt die endgiitige Gesamtnote des
Diploms.
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§ 24 Wiederholung der Diplompriifung

(1) Die Fachpriifungen und die priifungsrelevanten
Studienleistungen (PRSt), die mit ,nicht ausrei-
chend® bewertet wurden, kénnen bis zu zweimal
wiederholt werden.

Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist
ausgeschlossen.

(2) Eine Riickgabe des Themas der Diplomarbeit
ist nur zulassig, wenn der Kandidat bei der Anferti-
gung seiner ersten, nicht erfolgreich bestandenen
Diplomarbeit von dieser Mboglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat.

§ 25 Zeugnis

(1) Hat ein Kandidat die Diplompriifung bestan-
den, so erhilt er tiber das Ergebnis ein Zeugnis. In
das Zeugnis werden das Thema und die Note der
Diplomarbeit, die Noten der Fachpriifungen und der
prifungsrelevanten Studienleistungen eingetragen.
Im tbrigen gilt § 16 entsprechend.

(2) Das Zeugnis tragt das Datum, an dem die
letzte Prifungsleistung erbracht worden ist. Das
Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prifungsaus-
schusses und dem Dekan der Fakultit zu unter-
zeichnen.

(3) Wurden im Zeugnis anzugebende Leistungen
nicht im selben Studiengang oder nicht an der
Brandenburgischen Technischen Universitit Cott-
bus erbracht, wird die Anrechnung der betreffenden
Leistung im Zeugnis gemiB § 7 Absatz 7 vermerkt.

§ 26 Diplomurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandi-
daten eine Diplomurkunde mit dem Datum des
Zeugnisses ausgehindigt. Darin wird die Verlei-
hung des Diplomgrades beurkundet.

(2) Die Diplomurkunde wird vom Rektor der
Brandenburgischen Technischen Universitit und
vom Dekan der Fakultit unterzeichnet, sowie mit
dem Siegel der Brandenburgischen Technischen
Universitit Cottbus versehen.

IV. SchiuBbestimmungen

§ 27 Ungiltigkeit der Diplom-Vorprifung
und der Diplompriifung

(1) Hat ein Kandidat bei einer Priifung getiuscht
und wird diese Tatsache erst nach Aushéindigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Priifungsaus-
schuB nachtriglich die Noten fur diejenigen Pris-
fungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat
getduscht hat, entsprechend berichtigen und die
Priifung ganz oder teilweise fir nicht bestanden
erkldren.

(2) Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung
zu einer Priffung nicht erfillt, ohne das der Kandi-
dat hieriiber tiduschen wollte, und wird diese Tatsa-
che erst nach der Aushidndigung des Zeugnisses
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Priifung beseitigt. Hat der Kandidat die Zulas-
sung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet
der PriifungsausschuB.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung
Gelegenheit zur AuBerung zu geben.

(4) Das unrichtige Priifungszeugnis ist einzuziehen
und gegebenenfalls ein neues zu erteilen.

Mit dem unrichtigen Priifungszeugnis ist auch die
Diplomurkunde einzuzichen, wenn die Priifung auf
Grund einer Tduschung fur "nicht bestanden" er-
klart wird. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 2
Satz 2 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem
Datum des Pritfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 28 Einsicht in die Priiffungsakten

Innerhalb eines Jahres nach AbschluB des Prii-
fungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag in
angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen
Priifungsarbeiten, die darauf bezogenen Beurteilun-
gen/Gutachten der Priifer und in die Priifungsproto-
kolle gewihrt.
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§ 29 Inkrafitreten

(1) Diese Prufungsordnung gilt fur alle Studieren-
den, die nach Inkrafttreten dieser Ordnung im Stu-
diengang Architektur an der Brandenburgischen
Universitat Cottbus immatrikuliert werden. Die
Studierenden, die thr Studium bereits vor Inkrafttre-
ten dieser Ordnung, begonnen haben, kénnen inner-
halb einer Frist von vier Semestern nach Inkraftte-
ten dieser Prifungsordnung wiahlen, ob sie ihre
Diplom - Vorprifung und Diplompriifung nach den
bisherigen vorldufigen Prifungsbestimmungen oder
gemalB dieser Ordnung ablegen wollen.

(2) Diese Priiffungsordnung tritt am Tage nach der
Veréffentlichung in den amtlichen Bekanntmachun-
gen der Brandenburgischen Technischen Universitét
Cottbus in Kraft.
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Anlage 1
Studiengang Architektur
Anlage zur Studien- und Prii-
fungsordnung
Gliederung des Kernbestandes der Architektenausbildung
{(Zeitbudger SWS)
Fichergruppe Semester Summe Semester Summe | Summe
1.12.13.| 4. |Grund-| 5. | 6.|7.|8.|9.|2. Ab- | insges.
studium schnitt
0 Fachiibergr. Studium
L{111]1 4 2(21212] - 8 12
1 Allgem. Grundlagen
3151313 14 21212 -] - 6 20
2 Kiinsd. Grundlagen
und Arch.-Darstellung 717 -12 16 -121212]|4] 10 26

3 Entwerfen und Gestalten

4 Konstruktion, Technik
und Baudurchfithrung 71511218 32 5{5]5|8}| -1 23 55

5 Stidtebau- und _
Landschaftsplanung 31-1-16 9 414120 -]1-4 10 19

Summe SWS 261252527 | 103 (20(24{20|19]|12| 95 198
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Anlage 2 zur Studien- und Priifungsorduung Studiengang Architektur
Stundentafel, Leistungsnachweis, Priifingen (SWS/Fach/Semester)
Grundstudium Hauptstudium
1. 2. 3. 4.
vV Uv U|v O|v U Vor-
Diplom
SWS mit P VL LN SWS Diplom
0 Fachibergr. Kunstgesch., Soziologie, Psycho-
Studium logie, Rechtswissensch., Wirt-
schaftswissensch., Arbeitswissen-
schaften, Okologie I -J1 -1 - - PRSt 21N 8 PRSt
1 Allgem 1.1 Bau-und Kunstgeschichte *+* 2 <12 -2 2 1 Fp
Grundlagen 1.2 Theorie d. Architektur LN
1.3 Bauaufn u. Vermesssung *++* 2 1 6 2Fp
1.4 Wirtsch. Grundl. u. Arch.-Soz 1 - 1 - PRSt
1.5 Denkmalpflege LN
1.6 Wahlfach aus 1.1-1.5 D
2 Kiostl Grundl 2.1  Zeidmen u. Malen - 2] - PRSt *
1. Architektur- 2.2  Plastisches Gestalten - 2 - PRSt * 21N I
darstellung 2.3  Darst. Geom. u. Arch.-Darst. 1 21 Fp 10
24  Arch -Informatik u. CAD 2 - LN PRSt P
2.5 Wahlfacher aus 2.1-2.4
3 Eatwerfen und 3.1 Grundlagen d. Entwerfens 1 -t1 - L
Gestalten 32 Gestaltung u. Projektitbung - 41 - 6} .- 71- 17 Fp
3.3 Projekte ** 4IN 24 o
3.4  Stegreife ** 5IN
3.5 Gebaudekunde 2 - PRSt LN 2 P M
3.6 Wan/Soz Verk/Arbeits Geb. IN 2 PRSt
3.7 Exkursion PVL PVL A
38 Wahlpflichtfacher aus 3.13.5 IN 5
4 Koostr., Technik, | 4.1 Baukonstruktion 2 -2 -]- 4]- 2 Fp FP R
Baudurchf. 4.2 Tragwerkslcare 2 112 112 2} - 2| PRSt PRSt
4.3 Techn. Aushau 2 - - PRSt ¥P B
4.4 Bauwirtschaft u. Planungsman. 1 - PRSt PRSt/a
4.5 Bauskonomie 8LN 23 PRSVa E
4.6 Baustoffe u. Bauchemie - 2 PRSt * PRSt/b
47 Bauphysik T - PRSt* PRSUb | I
4.8 Baurecht PRSt
49 Wahlfacher aus 4.14.8 T
5 Stadtebau u. 5.1 Stadtebau 1 2 4 P FP
Landschaftsplan. | 5.2  Stadteb. Infrastr. u. Stadttechn. 41N 10 PRSt
53  Landschafisplanung 1 1| PRst Fp
5.4 Wahlfacher aus 5.1-5.3
Summe SWS je Sem. 26 25 25 27 l
Summe SWS (Unter- u. Oberstufe) 103 95
Summe SWS gesamt 198
LN benoteter Leistungsnachweis * gemeinsame Klausur /Priffimg der Facher 2.1/2.2 sowie
PVL Pritffungsvorleistung *+ ;Ti‘;Zweﬂs 2 bei eimem Fachvertreter und jeweils nur emer
stadetbaulichen Aufgabe
PRSt priffingsrelevante Studienleistimg :‘;‘; Tm 4. Semester Ubung altemativ Bau- und Kunstgeschichte

¥P Fadipriifing

PRSta/b PRSt entweder im Fach 4.4 oder 4.5 bzw. 4.6 oder 4.7;

gemeinsame Lehrveranstitung Baugeschichte/Vermessungs-
kunde
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Anlage 3 zur Studien- und Priiffingsordnung Studiengang Architektur
Anrechnung der Prifungsleistungen im Zeugnis

Fachgebiete

Antejle an der Gesamtnote in %

Vordiplom Diplom

0 Fachiibergr.
Studium

1 Allgem.
Grundlagen

1.1

Baugeschichte

1.2

Theorie d. Architektur

1.3

Bauaufn. u. Vermessungsk.

1.4

Wirtsch. Grundl. u. Arch.-Soz.

1.5

Denkmalpflege

1.6

Wahifach aus 1.1-1.5

14 6

2 Kiinstl. Grundl.
u. Architektur-
darstellung

2.1

Zeichnen u. Malen

2.2

Plastisches Gestalten

2.3

Darst. Geom. u. Arch.-Darst.

2.4

Arch.-Informatik u. CAD

2.5

Wahlificher aus 2.1-2.4

14 6

3 Entwerfen und
Gestalten

3.1

Grundlagen d. Entwerfens

3.2

Gestaltung u. Projektiibungen

3.3

Projekte **

3.4

Stegreife **

3.5

Gebiudekunde

3.6

Wohn/Soz.- Verk/Arbeitsgebiude

3.7

Exkursion

3.8

Wabhlpflichtfacher aus 3.1-3.5

29 30

4 Konstr., Technik,
Baudurchf.

4.1

Baukonstruktion

4.2

Tragwerkslehre

43

Techn. Ausbau

4.4

Bauwirtschaft u. Planungsman.

4.5

Baudékonomie

4.6

Baustoffe u. Bauchemie

4.7

Bauphysik

4.8

Baurecht

4.9

Wahlficher aus 4.1-4.8

29 20

5 Stédtebau u.
Landschaftspian.

5.1

Stidtebau

5.2

Stédteb. Infrastr. u. Stadttechn.

53

Landschaftsplan.

54

Wahlficher aus 5.1-5.3

Diplomarbeit

25

Summe

100 100

12.08.1996
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Anlage 4
Studiengang Architektur

Anlage zur Prifungsordnung
Praktikumsordnung

1. Ziel der Praktika

Die Praktika in bauvausfiihrenden und zuliefernden
Betnieben des Baugewerbes sowie in Architektur-
und Planungsbiiros sollen Einblicke in die Baupraxis
und die Téatigkeit des Architekten vermitteln und
damit die Ausbildung férdem und vertiefen.

2. Dauer und Art der Praktika

Die Prifungsordnung fiir den Studiengang Architek-
tur an der Brandenburgischen Technischen Universi-
tit Cottbus fordert mindestens zwei Monate Bau-
praxis als Voraussetzung fir die Zulassung zur Di-
plom-Vorprifung und mindestens vier Monate Bii-
ropraxis als Voraussetzung zur Zulassung zur Di-
plomprifung. Die Praktika sind Bestandteile des
Studiums und konnen weder verkiirzt noch erlassen
werden. Ausnahmeregelungen z.B. fiir Kérperbehin-
derte bediirfen der Genehmigung durch den Prii-
fungsausschuB.

2.1 Baupraktikum vor der Diplom-Vorprifung

Vor der Diplom-Vorprifung sind mindestens zwei
Monate Baupraxis nachzuweisen, die moglichst als
Vorpraktikum vor Beginn des Studiums zu erbringen
sind. Der Praktikant soll handwerklich, nicht aber
beaufsichtigend auf einer Baustelle oder in einem
baugewerblichen Betrieb titig sein. Erwartet wird
ein Praktikum in mindestens zwei Bereichen des
Maurer-, Beton-, Zimmerer-, Bauschlosser- oder
Bautischlergewerbes. Eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung in einem Bauhauptgewerbe wird als
Baupraktikum anerkannt.

2.2 Biiropraktikum nach der Diplom-Vorpriiffung

Zwischen der Diplom-Vorprifung und der Meldung
zum letzten Priifungsabschnitt der Diplomprifung
sind mindestens vier Monate Biiropraxis in einem
Architektur- oder Planungsbiiro abzuleisten, deren
Leiter Mitglied der Architektenkammer sind. Es wird
eine Tétigkeit in mindestens zwei Bereichen aus
Vorentwurf, Entwurf, Bauplanung, Ausschreibung
oder Bauleitung empfohlen. Biiropraktika mit einer
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Dauer von weniger als vier Wochen werden nicht
anerkannt.

3. Vermittlung und Durchfithrune des Praktikums

Von der Fakultit werden keine Praktikantenstellen
vermittelt. Der Praktikant sucht sich seine Arbeits-
stelle selbst. Von Betrieben bzw. Biiros angebotene
Praktikantenstellen werden von der Fakultit be-
kanntgegeben. Der Praktikant hat sich durch Anfra-
ge bei der Fakultit mit den Vorschriften zur Durch-
fihrung des Praktikums vertraut zu machen. Der
Praktikant hat mit dem Praktikumsbetrieb eine
schriftliche Vereinbarung abzuschlieBen, die alle
Rechte und Pflichten des Praktikanten und des Prak-
tikumsbetriebes sowie Art und Dauer des Prakti-
kums festlegt.

4. Nachweis und Anerkennung, der Praktikumstitig-
keit

Von den Praktikumsbetrieben sind Bescheinigungen
ausstellen zu lassen, aus denen eindeutig Dauer, Art
und Ort der Tétigkeit zu ersehen ist. Urlaub, Krank-
heit und andere Fehitage wihrend des Praktikums
werden nicht auf die Dauer des Praktikums ange-
rechnet und sind daher auf der Bescheimigung zu
vermerken.

Der Praktikant hat einen formlosen Praktikumsbe-
richt anzufertigen, der eine zeitliche Ubersicht der
durchgefilhrten Arbeiten, einschlieBlich der Teil-
nahme an fachlichen Veranstaltungen, gerechnet
nach Tagen bzw. Wochen (max. 2 Seiten) sowie eine
Beschreibung bzw. Darstellung der Arbeitsschwer-
punkte des Praktikums enthilt. Dieser Praktikums-
bericht ist vom Praktikumsbetrieb bestitigen zu
lassen.

Die Originale der Bescheinigungen der Praktikums-
betriebe und der Praktikumsberichte sind in der Fa-
kultit zur Anerkennung vorzulegen. Die Fakultit
entscheidet, inwieweit die praktische Tatigkeit dieser
Ordnung entspricht und als Praktikum anerkannt
wird. Sie kann weitere Praktikumswochen vor-
schreiben, wenn aus den eingereichten Unterlagen
hervorgeht, daB einzelne Abschnitte des Praktikums
nicht den vorgegebenen fachlichen Zielstellungen
entsprechen.

Die nach der Anerkennung der Praktika von der
Fakultit ausgestellte Praktikumsbescheinigung ist
spétestens bel der Meldung zum letzten Prifungsab-
schnitt der Diplom-Vorpriifung bzw. Diplompriifung
im Priifungsamt vorzulegen.
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5. Praktikum im Ausland

Studenten kénnen Teile ihres Bau- bzw. Buroprakti-
kums in geeigneten auslidndischen Baubetrieben,
Architektur- und Planungsbiiros ableisten, sofern die
dort zu erlangenden Kenntnisse dem Ausbildungsziel
und -inhalt entsprechen.

6. SchluBbestimmungen

In Zweifelsfallen entscheidet der Priifungsausschufl
iber die Anwendung bzw. Auslegung dieser Ord-

nung,.




-
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§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegende Studienordnung regelt auf der
Grundlage der Diplomprifungsordnung fiir die Di-
plompriifung im Fach Architektur Ziele, Inhalte und
Aufbau des Diplomstudienganges Architektur.

(2) Es ist Aufgabe der Brandenburgischen Techni-
schen Universitiat Cottbus, Fakultit 2, Architektur
und Bauingenieurwesen, ein ordnungsgemiBes Stu-
dium nach dieser Studienordnung zu erméglichen.

(3) Der Student soll im Rahmen dieser Studienord-
nung sein Studium eigenverantwortlich planen und
durchfiihren.

§ 2 Studienbeginn

Der Studiengang Architektur beginnt zum Winter-
semester.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist die allgemeine Hoch-
schulreife. Uber Ausnahmen entscheidet die Uni-
versitit in Abstimmung mit der zustindigen Behor-
de.

(2) Vor Ablegung der Diplom-Vorpriifung ist eine
Baustellenpraxis in einem Bauhauptgewerbe von
8 Wochen Dauer nachzuweisen. Einzelheiten regeln
Ausfithrungsbestimmungen.

§ 4 Anrechnung von Studien- und Priifungs-
leistungen

Studien- und Priifungsleistungen, die an Hochschu-
len des In- und Auslandes erbracht wurden, kénnen
nach MaBgabe der Priifungsordnung anerkannt wer-
den.

§ 5 Studienziele

Ziel der Ausbildung im Studiengang Architektur ist
es, auf den Beruf des Architekten in der Baupla-
nung, im Stidtebau und in der Stadtplanung vorzu-
bereiten. Die zu vermittelnden Fahigkeiten, Fertig-
keiten und Fachkenntnisse sollen zu kritischem Den-
ken und zu verantwortungsvollem Handeln in der
Gesellschaft befahigen. Die gestaltende, baukinstle-
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rische, technische und wirtschaftliche Planung von
Bauwerken und die Ausarbeitung stidtebaulicher
Plane sind Schwerpunkte des Studiums.

§ 6 Studieninhalte

Im Architekturstudium werden Inhalte aus den Be-
reichen

0. Fachiibergreifendes Studium

1. Allgemeine Grundlagen

2. Kiunstlerische Grundlagen und
Architekturdarstellung

3. Entwerfen und Gestalten

4. Konstruktion, Technik und
Baudurchfiihrung,

5. Stidtebau und Landschaftsplanung

vermittelt. Im einzelnen wird auf die Anlage zu die-
ser Studienordnung verwiesen.

§ 7 Aufbau des Studiums

(1) Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium
und ein Hauptstudium.

(2) Das Grundstudium dient der Orientierung und
der Einfilhrung in die Zusammenhéinge des architek-
tonischen und planenischen Denkens. Im Grundstu-
dium sollen die wesentlichen Grundkenntnisse ver-
mittelt werden, die als Voraussetzung fir die An-
wendung und Vertiefung im Hauptstudium erforder-
lich sind. Das Grundstudium ist iiberwiegend als
Pflichtfachstudium organisiert. Die Grundkenntnisse
werden in Vorlesungen und Ubungen, sowie in Pro-
jektkursen vermittelt. Durch projektorientiertes Ent-
werfen und Gestalten sollen die Zusammenhinge der
Einzeldisziplinen im EntwurfsprozeB fiir den Studie-
renden deutlich werden. Die Projektkurse werden
durch die betreuenden Entwurfslehrstiihle organisiert
und koordiniert. Jedem Studierenden im Grundstudi-
um ist nach MaBgabe vorhandener Riume, ein Ar-
beitsplatz in den Architekturlaboren (Ateliers) aus-
gestattet zur Verfiigung zu stellen.

(3) Das Hauptstudium dient der Vermittiung und
Vertiefung der fachspezifischen Kenntnisse und
Fertigkeiten in ithren Zusammenhéngen und der An-
wendung und Umsetzung der theoretischen Grundla-
gen des Grundstudiums. Das Hauptstudium ist als
Wahlpflichtstudium organisiert.
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Die Fachergruppen: § 9 Priifungen

0. fachibergreifendes Studium,

1. Grundlagen, Der Architekturstudent legt im AnschluB an das

2. kiinstlerische Grundlagen und Architekturdarstel- Grundstudium eine Diplom-Vorpriifung ab. Das
lung, Studium wird mit der Diplompriifung abgeschlossen.

3. Entwerfen und Gestalten,

4. Konstruktion, Techmk und Baudurchfiihrung und
5. Stadtebau und Landschaﬂ:splanung

sind vom Studierenden jeweils mit einer vorgegeben-
en Zahl von Semesterwochenstunden zu belegen.
Durch die Moglichkeit Semensterwochenstunden zu
kummulieren werden Schwerpunktbildungen im
Studium und Vertiefungen nach Wahl des Studie-
renden ermdglicht. Durch die Prifungsficher wird
fur eine genigende Ausbildungsbreite gesorgt.

Im Hauptstudium soll der Student des Studiengangs
Architektur mit den Studenten der benachbarten
Studienginge Bauingenieurwesen und Stidtebau in
Vorbereitung auf seinen Beruf vertraut gemacht
werden. Die Fachdisziplinen, die er im Berufsalltag
zu koordinieren hat, soll er mit ihren speziellen Fra-
gestellungen kennenlemen. Dazu werden von der
Fakultit Architektur, Bauingenieurwesen interdis-
ziplindre Entwurfsseminare und gemeinsame Lehr-
veranstaltungen angeboten. (Modell Cottbus)

Der besondere Aufwand in Koordination und Vorbe-
reitung dieser Lehrveranstaltungen wird durch kleine
Gruppengrofien (max. 15) und Anrechnung als Se-
minar (Faktor 1.0) und durch terminliche und rdum-
liche Sonderbehandlung ausgeglichen.

Jedem Studenten im Hauptstudium sind nach MaB-
gabe vorhandener Riume ausgestattete Arbeitsplitze
in den Architekturlaboren (Ateliers) zur Verfugung
zu stellen.

§ 8 Praktika

(1) Fur die Zulassung zur Diplom-Vorpriifung sind
die Voraussetzungen lt. § 3 zu erfiillen. Fir das
Baustellenpraktikum ist eine Bestéitigung des Baube-
triebes vorzulegen.

(2) Biiropraktikum:

Fiir die Zulassung zur Diplompriifung ist ein min-
destens 10 wochiges Biiropraktikum in der vorle-
sungsfreien Zeit in emem Architekturbiiro nachzu-
weisen. Wihrend des Praktikums behélt der Prakti-
kant seinen Status als Student.

Zur Diplompriifung gehort eine Diplomarbeit mit
einer Bearbeitungszeit von 12 Wochen. Im einzelnen
wird auf die Priifungsordnung verwiesen.

§ 10 Studiendauer

Die Ausbildung zum Architekten dauert unter Be-
riscksichtigung

1. des Grundstudiums von vier Semestem
2. des Hauptstudiums von fiinf Semestern
3. der Diplompriifung von einem Semester

insgesamt zehn Semester (fiinf Jahre) als Regelstudi-
enzeit.

§ 11 Ablauf des Studiums und Studienlei-
stungen

Das Lehrangebot gliedert sich im Grundstudium in
Pflichtfacher und fachiibergreifendes Studium,
(Pflichtfachstudium). Das Lehrangebot im Haupt-
studium umfaBt den Pflicht-, Wahlpflicht- und
Wahlbereich.

Lehrangebote der Fachergruppen

- Fachiibergreifendes Studium

- Allgemeine Grundlagen

- kiinstlerische Grundlagen, Darstellung,

- Entwerfen

- Konstruktion, Technik, Baudurchfiihrung

- Stidtebau und Landschaftsplanung

werden in Grund- und Hauptstudium ausgewiesen.
Einzelheiten sind den Anlagen 1 bis 3 der PritfO zu
entnehmen.

§ 12 Studien- und Lehrformen

1. Vorlesungen und Projektkurse mit Kolloguium
Vorlesungen und Projektkurse mit Kolloquium die-
nen der Vermittlung fachspezifischer Grundlagen
und projekterginzender Kenntnisse. Sie sind den
Fachem jedes Semesters verbindlich zugeordnet.
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2. Seminare

Seminare haben die Funktion, Problemstellungen aus
der gesamten Projektarbeit aufzugreifen. In Semina-
ren werden vertiefende theoretische Grundlagen fiir
Studienprojekte erarbeitet und diskutiert.

Durch den Bezug zu den Studienprojekten ermégli-
chen sie die Aufbereitung und Anwendung von theo-
retischen Informationen zugunsten praktischer Pro-
blemlésungen.

Seminare werden den Fachem jedes Semesters ver-
bindlich zugeordnet. Die Zahl der Teilnechmer eines
Seminars kann begrenzt werden.

3. Ubungen und projektintegrierte Ubungen
Ubungen dienen dazu, Grundlagen der Lehre in der
Anwendung zu tiben.

Ubungen kénnen projektintegriert, das heiBt im
Rahmen der Projektarbeit, durchgefiihrt werden.
Ubungen sind den Fichern verbindlich zugeordnet.

4. Projekte - Hauptentwiirfe

4.1. Gegenstand der Projekte - Hauptentwiirfe sind
gebiudeplanerische und stidtebauliche Aufgaben
mit dem Ziel, Vorschldge fiir deren Lésung zu ent-
werfen und darzustellen. In diesen kreativen Ar-
beitsprozeB ist auch eine Analyse der jeweiligen
gesellschaftlichen, kimnstlerischen und technischen
Rahmenbedingungen der Aufgabe einzubeziehen.
Die Lésungsvorschlige miissen in ihrem Bezug zu
den analysierten Anspriichen und Realisierungsbe-
dingungen dargestellt werden. In Projekten werden
fachbezogene und fachiibergreifende Kenntnisse und
Fihigkeiten vermittelt und erworben.

4.2. Projekte - Hauptentwiirfe werden von einzelnen
Studenten oder von Gruppen bearbeitet. Die Grup-
pengréBe richtet sich nach den Erfordemissen des
Projektgegenstandes.

Die Themen der Projekte werden zusammengestellt
und verdffentlicht.

4.3. Projekte - Hauptentwiirfe werden in der Regel in
einem Semester bearbeitet. Die Bearbeitungszeit des
letzten Projektes - Hauptentwurfes vor der Diplo-
marbeit kann {iber zwei Semester angelegt werden.
Zu Beginn der Projekte - Hauptentwiirfe sind diese
mit Angabe des Themas, eines Arbeitsplanes und der
Unterschriften der Aufgabensteller beim Priifungs-
ausschu8 anzumelden.

Ist die Bearbeitungszeit der Projekte - Hauptentwiir-
fe iiber zwei Semester angelegt, mufl eine Zwischen-
verteidigung am Ende des ersten Bearbeitungsseme-

sters erfolgen.
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4.4, Zum Abschlul der Projekte - Hauptentwiirfe
werden die Arbeiten 6ffentlich aus- und vorgestellt.

4.5. Die Koordinationspflicht fur eine Betreuungs-
kooperation verschiedener Fachgebiete von Projek-
ten - Hauptentwiirfen liegt beim Aufgabensteller.

4.6. Dem Studenten wird Gelegenheit gegeben im
Rahmen des Hauptstudiums mindestens ein Projekt
in Kooperation mit Studenten des Studiengangs
Bauingenieurwesen zu erarbeiten.

Daneben werden in den Bereichen 1. Allgemeine
Grundlagen, 2. Kinstlerische Grundlagenficher und
Architekturdarstellung, 4. Konstruktion und Technik
sowie 5. Stidtebau und Landschafisplanung gemein-
same interdisziplindre Veranstaltungen, an denen
Studenten der weiteren Studienginge der Fakultit
(Bauingenieurwesen, Stidtebau) teilnehmen kénnen,
angeboten.

Die Koordination der Veranstaltungen tbemimmt
der Aufgabenstelier.

5. Kurzzeitentwiirfe

In Kurzzeitentwiirfen soll die Fahigkeit entwickelt
werden, selbstindig zu eng begrenzten Aufgaben in
kurzer Zeit Entwurfsvorschlige zu entwickeln,
zeichnerisch und verbal darzustellen und zu diskutie-
ren.

Kurzzeitentwiirfe kénnen in den langfristig zu bear-
beitenden Projekten integriert sein.

6. Exkursionen

Exkursionen dienen zur Untersuchung von Bauauf-
gaben und Architekturproblemen spezifischer Re-
gionen und Orte unter Anleitung,

Exkursionen sind mit einer vergleichenden Analyse

auszuwerten.
Die Teilnahme an zwei Exkursionen ist nachzuwei-
sen.

§ 13 Studienplan

Studienplan des Studienganges Architektur, siche
Anlage 1.
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§ 14 Studienfachberatung

Die Fakultit Architektur und Bauingenieurwesen
fiihrt eine Studienfachberatung durch.

Die Studienfachberatung sollte insbesondere zu Be-
ginn des Studiums, vor der Schwerpunktbildung im
Hauptstudium, bei nicht bestandenen Priifungen und
beim Wechsel des Studienganges oder der Hoch-
schule in Anspruch genommen werden.

Die Teilnahme an einer Studienfachberatung ist
obligatorisch, wenn nach AbschluB des sechsten
Fachsemesters das Vordiplom und nach AbschluB
des 14. Fachsemensters das Diplom nicht erlangt
wurde.

Die Universitit kann eine Exmatrikulation ausspre-
chen, wenn das Vordiplom und/oder das Diplom
nicht in der wihrend der Studienfachberatung ver-
einbarten weiteren Studienplanung abgelegt wurde.
Naheres regelt die Priifungsordnung,

Gliederung des Kernbestandes der Architek-
tenausbildung
(s. Anlage 1)

0. Fachiibergreifendes Studium

1. Allgemeine Grundlagenfacher

- Bau- und Kunstgeschichte

- Theorie der Architektur

- Bauaufhahme und Vermessung

-  Wirtschaftliche Grundlagen, Architektur-
soziologie

- Denkmalpflege

2. Kiinstlerische Grundlagen, Architektur-
darstellung

- Zeichnen und Malen

- Plastisches Gestalten

- Darstellende Geometrie, Architekturdarstellung
- Architekturinformatik, CAD
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. Entwerfen

Baukonstruktion und Entwerfen

Entwerfen Wohn- und Sozialbauten
Entwerfen Verkehrsbauten und Arbeitsstétten
Entwerfen Gebiudekunde/Raumgestaltung
Entwerfen Bauen im Bestand

. Konstruktion, Technik und Baudurchfiihrung

Baukonstruktion/Gebaudesanierung,
Tragwerke/Tragsysteme

Technischer Ausbau

Bauphysik

Baustoffe/Bauchemie

Planungs- und Baurecht

Bauékonomie

Bauwirtschaft und Planungsmanagement

. Stadtebau und Landschaftsplanung

Stadtebau

Stadteplanung und Raumgestaltung
Stadttechnik
Landschaftsplanung/Freifldchengestaltung
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Anlage 1
Studiengang Architekrur

Anlage zur Studien- und Prii-
fungsordnung

Gliederung des Kernbestandes der Architektenausbildung
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(Zeitbudger SWS)
Fichergruppe Semester Summe Semester Summe [ Summe
2.13.14. [Grund-|{ 5. | 6.17.]8.]9.|2. Ab- | insges.
studium schnitt
0 Fachiibergr. Studium
11171 4 212122 - 8 12
1 Aligem. Grundlagen
51313 14 21212 -] - 6 20
2 Kiinsd. Grundlagen
und Arch.-Darstellung 71-12 16 -1212(214| 10 26
3 Entwerfen und Gestalten
71917 28 719|1717/|8 38 66
4 Konstruktion, Technik
und Baudurchfiithrung 51121 8 32 S5{5|5(8} -] 23 55
5 Stuidtebau- und
Landschaftsplanung -1 -16 9 41412|-1-] 10 19
Summe SWS 26125125(27| 103 |20(24|20(19]12| 95 198




	z 2724, 1996, Nr. 5 vom 12.08.1996, Inhaltsverzeichnis
	Prüfungsordnung für den Studiengang Architektur an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus vom 18.01.1996
	Studienordnung für den Studiengang Architektur an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus vom 18.01.1996

